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BAUPLANUNGSRECHTLICHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist, in Verbindung mit 

§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 

(GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.04.2023 (GBl. S. 137), 

hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilvesheim diese Teiländerung des Bebauungsplanes 

„Mahrgrund, Bereich ‚Bereich Ludwigshof‘“, in Kraft getreten am xx.xx.xx, bestehend aus 

der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung be-

schlossen.  

 

Gesetzliche Grundlagen 

Bei der Erstellung des Bebauungsplanes sind insbesondere folgende Rechtsgrundlagen zu 

berücksichtigen: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 

I Nr. 221) geändert worden ist 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 

die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 

worden ist. 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05. März 2010 

(GBl. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170). 

Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. 

Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 

(GBl. S.229, 231).  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 

S.2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I 

S.2240). 

 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungs- und bauord-

nungsrechtlichen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft. 
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A.  Textliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 

A 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) 

A 1.1 Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO) 

 Zulässig im Allgemeinen Wohngebiet sind Wohngebäude. 

Die gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen  

– Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke  

 sowie die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nut-

zungen  

– Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

– sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

– Anlagen für Verwaltungen, 

– Gartenbaubetriebe, 

– Tankstellen 

 werden nicht Bestandteile dieses Bebauungsplanes und sind somit in 

dem allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. 

A 1.2  Mischgebiet MI (§ 6 BauNVO) 

 Im Mischgebiet sind Wohngebäude und Gewerbebetriebe, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören, zulässig. 

 Die gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen 

– Gartenbaubetriebe, 

– Tankstellen, 

– Vergnügungsstätten,  

 sowie die in § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzun-

gen 

– Vergnügungsstätten,  

 werden nicht Bestandteile dieses Bebauungsplanes und sind somit im 

Mischgebiet nicht zulässig. 

A 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

A 2.1  Zulässige Grundfläche, Grundflächenzahl (GRZ) (§ 16 Abs. 2 Nr. 

1 i. V. m. § 19 BauNVO) 

 Im WA beträgt die GRZ 0,4. 

 Im MI beträgt die GRZ 0,6. 

 Im Einzelfall kann gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO eine Überschreitung 

der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 (WA) bzw. 0,6 (MI) bis zu 

einer Grundflächenzahl von 0,6 (WA) bzw. 0,8 (MI) ausnahmsweise 

zugelassen werden, wenn 
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- die Überschreitung sich lediglich auf einen Bestandteil der Haupt-

anlage (Balkon, Loggia, Terrasse) bezieht und nicht auf die eigent-

liche Hauptanlage (Gebäude) selbst,  

- die Überschreitung sich auf die Nebenanlagen bezieht. 

A 2.2 Zahl der Vollgeschosse 

 Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird gemäß Planzeichnung als 

Höchstgrenze festgesetzt.  

A 2.3 Höhe baulicher Anlagen 

 Die maximal zulässigen Höhen der Oberkanten aller Bauteile (First-

höhe) werden auf 110,0 m ü NHN (WA) bzw. 112,0 m ü NHN (MI) 

entsprechend der Planzeichnung festgesetzt.  

A 3.  Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücks-

flächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 

BauGB) 

A 3.1 Es wird eine offene Bauweise festgelegt. 

A 3.2 Im überwiegenden Teil des Geltungsbereiches ist die überbaubare 

Grundstücksfläche durch Baugrenzen gemäß Planzeichnung festge-

setzt. Alle weiteren Anlagen sind ausschließlich innerhalb der Bau-

fenster sowie in den für Nebenanlagen gekennzeichneten Flächen zu-

gelassen. Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches ist eine Baulinie 

gemäß Planzeichnung festgesetzt. Auf dieser Linie muss gebaut wer-

den. Im gesamten Geltungsbereich sind alle weiteren Anlagen aus-

schließlich innerhalb der Baufenster sowie in den für Nebenanlagen 

gekennzeichneten Flächen zugelassen. 

A 3.3 Soweit in der Planzeichnung eine Firstrichtung dargestellt ist, ist diese 

einzuhalten. 

A 4.  Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB, §§ 12, 14 und 23 Abs. 5 BauNVO) 

A 4.1 Im WA sind Garagen, überdachte Stellplätze (Carports), Stellplätze 

und Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

che zulässig.  

A 4.2 Im MI sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche auch auf 

den dafür zeichnerisch dafür festgesetzten Flächen überdachte Stell-

plätze (Carports), Stellplätze und Nebenanlagen zulässig. 
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A 5.  Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 

BauGB) 

 Als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung wird ein Gehweg 

entsprechend der Plandarstellung festgesetzt. 

 

A 6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

A 6.1 Das Grundstück 1757/8 ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

zugunsten der dahinter liegenden Anlieger und der zuständigen Ver-

sorgungsträger zu belasten.  

A 6.2 Das Grundstück 1757/12 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten 

der dahinter liegenden Anlieger zu belasten. 

 

A 7.  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft / Pflanzbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB) 

A 7.1  Zur Reduzierung der Flächenversiegelung sind sämtliche internen 

Stellplätze und Wege auf den Grundstücken mit versickerungsfähigen 

Belägen anzulegen. 

A 7.2 Die nicht bebaubare Flächen der bebauten Grundstücke sind als 

Pflanzfläche mit standortheimischen Gehölzen und Stauden anzule-

gen. 

A 7.3 Eine Mindestbegrünung für private Grundstücke ist durch die Anlage 

von Bepflanzungen aus standortheimischen Bäumen und Sträuchern 

gemäß Pflanzliste (s. Hinweise) sicherzustellen. Je angefangene 

150 m² Grünfläche ist auf dem/den Grundstück(en) ein standortheimi-

scher Laubbaum 2. oder 3. Ordnung mit ausreichend Abstand zu an-

deren Bäumen zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei 

Abgang zu ersetzen. 
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B SATZUNG ÜBER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gemäß § 74 Landes-

bauordnung (LBO) 

B 1. Geltungsbereich 

 Der räumliche Gestaltungsbereich der Satzung entspricht dem Gel-

tungsbereich der Teiländerung des Bebauungsplanes. Die Satzung 

gilt bei Vorhaben, die eine Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-

rung baulicher Anlagen entsprechend zum Inhalt haben. 

B 2.  Bestandteile der Satzung 

 Die Örtliche Bauvorschriften gemäß §§ 3 bis 8 sind Bestandteil dieser 

Satzung. 

B 3.  Dachform, Dachgestaltung, Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B 3.1 Im Geltungsbereich sind zulässig: 

 im WA ausschließlich Satteldächer von 30° bis max. 35° Dachneigung, 

im MI Pultdächer mit bis max. 20° Dachneigung. 

B 3.2 Dächer mit einer Neigung unter 20° sowie Garagen sind generell ge-

mäß den Richtlinien der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsen-

twicklung Landschaftsbau) extensiv zu begrünen und dauerhaft be-

grünt zu erhalten. Ausnahmen werden bis zu einem Gesamtanteil von 

50 % der Gesamtdachfläche zugelassen, wenn die Dachbegrünung 

im Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z. B. Anlagen zur Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen, Dachflächen für Belichtungszwecke 

etc.). 

B 3.3 Als Materialien für Dacheindeckungen der Satteldächer sind zugelas-

sen: 

– Ton- oder Betonziegel in roten, braunen und grauen Farbtönen 

(ziegel- und naturrot, rotbraun und lehmfarben, grau, anthrazit) 

– Gründächer entsprechend Festsetzung B 3.2. 

B 3.4 Zur Belichtung des Dachraumes sind Gauben mit Sattel-, Walm-, 

Schleppdach sowie Dachflächenfenster pro Dachfläche zulässig. Die 

Einzelgauben und Dachflächenfenster dürfen in ihrer Gesamtheit die 

Breite von 50 % der zugeordneten Trauflänge nicht überschreiten.  

 Die Einzelgauben müssen eine Vertikalausrichtung aufweisen mit ei-

nem Verhältnis von Breite zu Höhe wie ca. 1:1,5 und dürfen dabei eine 

Breite von 3,00 m nicht überschreiten. Bei mehreren Einzelgauben 

sind diese in gleicher Höhe sowie in den Achsen der darunter liegen-

den Geschosse anzuordnen. Dachflächenfenster sind ebenfalls in 

gleicher Höhe anzuordnen. Dachaufbauten (Gauben) müssen einen 

seitlichen Abstand von mindestens 1,0 m vom Ortgang einhalten.  
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B 3.5 Antennenanlagen bzw. Parabolspiegel-Antennen sind nur an der 

Dachfläche zulässig. Pro Gebäude darf nur eine Antennenanlage bzw. 

Parabolspiegel-Antenne angebracht werden. 

B 4.  Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

B 4.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.  

B 4.2 Werbeanlagen sind gestalterisch auf die baulichen Anlagen und auf-

einander abzustimmen; das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild darf 

nicht verunstaltet oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht beein-

trächtigt werden. 

B 5.  Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grund-

stücke (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B 5.1 Grünflächen 

 Die unbebauten und nicht als Zufahrt oder Stellplatz benötigten Flä-

chen sind als Grünflächen dauerhaft anzulegen, die gemäß textlicher 

Festsetzung A 7.2 auch der Minderung und dem Ausgleich von Beein-

trächtigungen der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts dienen.  

B 5.2 Funktionslos gewordene versiegelte oder teilversiegelte Flächen sind 

zu entsiegeln bzw. zu begrünen, sofern dem nicht andere öffentlich-

rechtliche Vorschriften entgegenstehen. 

B 6.  Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 LBO) 

B 6.1  Einfriedungen dürfen entlang von Verkehrsflächen eine Höhe von 

1,10 m nicht überschreiten und dürfen nicht auf den Boden reichen. 

Ausgenommen sind Einfriedungen von Terrassen, die als Sichtschutz 

dienen und unmittelbar an die Wohngebäude anschließen. 

B 6.2 Einfriedungen dürfen nicht als geschlossene Bretterwand, als Mauer 

oder mauerartige Zäune (z. B. Gabionen) ausgeführt werden. 

B 7.  Ordnungswidrigkeit (§ 75 Abs. 3 LBO) 

 Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig den Gestaltungsvorschriften in §§ 2, 3, 4 und 

5 zuwider handelt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 75 Abs. 4 

LBO mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 

B 8. In-Kraft-Treten 

 Diese Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 
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C HINWEISE zum Planvollzug 

C.1 Vegetationsauswahl 

 Die nachfolgende Pflanzliste stellt eine Vorauswahl geeigneter Pflan-

zenarten dar, die in Anlehnung an die heutige potentielle natürliche 

Vegetation sowie unter Berücksichtigung der kulturhistorischen Ent-

wicklung des Natur- und Landschaftsraumes als standortheimische 

Arten zusammengestellt wurde. Diese Vorauswahl ersetzt nicht die im 

Einzelfall erforderliche standortbezogene Konkretisierung im Rahmen 

der Freianlagenplanung.  

  

Laubbäume und Sträucher für Pflanzungen: 

Botanischer Name Deutscher Name Größe(1)  
Acer campestre Feld-Ahorn B 2. 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle B 2. 

Betula pendula Hänge-Birke B 1. 

Betula pubescens Moor-Birke B 1. 

Carpinus betulus Hainbuche B 2. 

Corylus avellana Hasel GS 

Crataegus monogyna Weißdorn GS 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel GS 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen GS 

Fraxinus excelsior Gemeine Esche B 1. 

Ligustum vulgare Liguster GS 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche NS 

Malus domestica Haus-Apfel B 3. 

Malus sylvestris Holz-Apfelbaum   B 3. 

Prunus avium Vogel-Kirsche B 3. 

Prunus padus Trauben-Kirsche B 3. 

Prunus spinosa Schlehe  NS 

Populus nigra Schwarz-Pappel B 2. 

Pyrus communis Hausbirne B 2. 

Pyrus pyraster Wildbirne B 2. 

Quercus robur Stiel-Eiche B 1. 

Rhamnus frangula Faulbaum GS 

Rosa arvensis Acker-Rose KS 

Rosa canina Hunds-Rose NS 

Rosa corifolia Leder-Rose KS 

Rubus idaeus Himbeere KS 

Salix alba Silber-Weide B 2. 

Salix fragilis Bruch- Weide B 2. 

Salix caprea Sal-Weide GS 

Sorbus aucuparia Eberesche B 3. 

Ulmus caprinifolia Feld-Ulme B 2. 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball GS 
 

  



Gemeinde Ilvesheim Bebauungsplan „Mahrgrund / Teiländerung ‚Bereich Ludwigshof‘“ Seite 8/9 

MVV Regioplan Textliche Festsetzungen / ENTWURF 04.09.2023 
 

 

 

 Kletterpflanzen für die Fassadenbegrünung: 

Clematis vitalba Gew. Waldrebe 5-8 m 

Humulus lupulus Hopfen  

Lonicera caprifolium Echtes Geißblatt 2-5 m 

Vitis vinifera Wilde Weinrebe 3-10 m 

 
 
(1) Erklärung der Abkürzungen in der Spalte < Größe > 

 

B 1. = Baum 1. Ordnung (Großkroniger Baum)  

B 2. = Baum 2. Ordnung (Mittelkroniger Baum)  

B 3. = Baum 3. Ordnung (Kleinkroniger Baum) 

GS  = Großstrauch 

NS  = Normalstrauch 

KS  = Kleinstrauch 

 

C.2 Archäologie (§ 20 DSchG) 

 Sollten bei der Durchführung von Erdarbeiten bisher unbekannte ar-

chäologische Funde und Befunde entdeckt werden, sind diese dem 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 26 umgehend zu melden.  

 Die Fundstelle ist bis zu vier Werktage nach der Fundanzeige unbe-

rührt zu lassen, wenn nicht eine Verkürzung der Frist mit dem Ref. 26 

vereinbart wird (§ 20 DSchG i. V. m. § 27 DSchG). 

C.3 Abwasserbeseitigung  

 Fremdwasser (Quellen-, Brunnen-, Grabeneinläufe, Drainagen etc.) 

darf nicht der Kläranlage zugeführt werden, sondern ist getrennt ab-

zuleiten.  

 In Bereichen mit höherem Grundwasserstand dürfen Drainagen nur in 

ein Gewässer bzw. in einen Regenwasserkanal abgeführt werden. An-

sonsten ist auf den Bau von Kellern zu verzichten oder die Keller sind 

als weiße Wanne auszubilden. 

C.4 Altlasten 

 Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass in dem westlich an das 

Plangebiet angrenzenden Bereich ein Altstandort „BP-Tankstelle, 

Feudenheimer Straße 6-8“ (Obj.-Nr. 05579-000) im Altlastenkataster 

verzeichnet war. 

Bei Abbruch und der bei Bauausführung ist zu beachten: 

- Werden bei den anstehenden Abbruch- bzw. Bodenarbeiten Bo-

denverunreinigungen festgestellt bzw. geruchliche und/oder sicht-

bare Auffälligkeiten bemerkt, die auf Bodenverunreinigungen hin-

weisen, ist die untere Bodenschutzbehörde beim Landratsamt 

Rhein-Neckar-Kreis unverzüglich zu verständigen. 



Gemeinde Ilvesheim Bebauungsplan „Mahrgrund / Teiländerung ‚Bereich Ludwigshof‘“ Seite 9/9 

MVV Regioplan Textliche Festsetzungen / ENTWURF 04.09.2023 
 

 

 

- Organoleptisch auffälliges, kontaminiertes Bodenmaterial ist unter 

gutachterlicher Aufsicht auszuheben und im Sinne der Abfallmini-

mierung von sauberem Aushub zu trennen. Das separierte Mate-

rial ist fachgerecht in Container zu verbringen und bis zur Klärung 

der Entsorgungsmöglichkeit (Verwertung/Beseitigung) tagwasser-

dicht auf dem Gelände zwischenzulagern.  

- Details zum Umgang und der Dokumentation sind ggf. mit der zu-

ständigen unteren Abfallrechtsbehörde des LRA Rhein-Neckar-

Kreis unaufgefordert abzustimmen.  

C.5 Kampfmittel 

 Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass für den Geltungsbereich 

keine Untersuchung auf Kampfmittel durchgeführt wurde. 

C.6 Hochwasserschutz 

 Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass laut Hochwassergefah-

renkarte der Bereich bei sehr seltenem Extremhochwasser randlich 

betroffen sein könnte. 

 


